
Stabsstelle  
Digitalisierung 
statistik und wahlen 
 
Dienstgebäude 
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1 
 
Datum 
03.07.2023 
 
Auskunft erteilt 
Frau Seitz 
 
Geschoss/Zimmer 

Erdgeschoss, Zimmer S 1 
 
Telefon-Durchwahl 
0631 365 - 2605 
 
Telefax 
0631 365 - 1104 
 
E-Mail 

wahlen@kaiserslautern.de 
 
Ihr Zeichen 
 
 
Ihre Nachricht vom 
 
 
Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) 

I.82 / Se 
 
Postanschrift 
Stadtverwaltung Kaiserslautern 
67653 Kaiserslautern 
Lieferanschrift 
Stadtverwaltung Kaiserslautern 
Willy-Brandt-Platz 1 
67657 Kaiserslautern 
Zentrale Angaben 
Telefon 0631 365-0 
Telefax 0631 365-2553 
E-Mail stadt@kaiserslautern.de 
Internet www.kaiserslautern.de 
 
Barrierefreie Zugänge Rathaus 
Bürgercenter und Eingang Maxstraße 
 
Bankverbindung 
IBAN / BIC-SWIFT 
DE69 5405 0110 0000 1146 60   /  
MALADE51KLS 
 
Öffnungszeiten 
Mo - Do 08:00 – 12:30 und 
 13:30 – 16:00 Uhr 
Fr 08:00 – 13:00 Uhr 

Stadtverwaltung Kaiserslautern 67653 Kaiserslautern 

 

 
 

über die Auflegung der Vorschlagsliste für Schöffen für die Geschäftsjahre 
2024 bis 2028 gemäß § 36 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 

 
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 26.06.2023 den Beschluss über die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Landgericht 
Kaiserslautern und das Amtsgericht Kaiserslautern gefasst. 

Die Liste liegt in der Zeit vom Montag, 17. Juli 2023 bis  
Freitag, 21. Juli 2023 bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Stabsstelle 
Digitalisierung – Statistik und Wahlen – Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 
Erdgeschoss, Bürgercenter, Zimmer S 1, zu folgenden Zeiten zu 
jedermanns Einsicht auf: 
 
Montag - Donnerstag von  08:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag von    08:00 bis 12:00 Uhr. 

 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, 
gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, bei der vorgenannten Stelle 
schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, 
dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 
GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33 und 34 GVG 
nicht aufgenommen werden sollten. 

 

Kaiserslautern, 03.07.2023 
 
gez. 
 
 
Dr. Klaus Weichel 
Oberbürgermeister 
 

 
 
 
 

Bekanntmachung 


